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E n t g e l t o r d n u n g 
 

der Stadtbibliothek Buxtehude vom 27. März 2000 
_______________________________________________________________ 

zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 19.12.2005 
 

Der Rat der Stadt Buxtehude hat in seiner Sitzung am 19.12.2005 die nachstehende 
Entgeldordnung beschlossen  

§ 1 
Grundsatz 

 
Für die Benutzung der Stadtbibliothek Buxtehude werden Entgelte (Gebühren und 
Erstattungen) auf privatrechtlicher Basis nach den Bestimmungen dieser Ordnung erhoben. 
 
 

§ 2 
Lesegebühren 

 
Die jeweils für ein Jahr gültigen Lesekarten kosten: 
 
 Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. 

Lebensjahres, Sozialhilfeempfänger und 
Schwerbehinderte ab 80 % (mit Ausweis) 

 
 
  0,-- € 

   
 für Schüler, Studenten, Azubis, Wehr- und 

Ersatzdienstleistende (mit Ausweis) 
 
  6,-- € 

   
 für Erwachsene (ab 16 Jahre) 12,-- € 
   
 für Familienmitglieder (Familienausweis gültig für alle 

Familienmitglieder) 
18,00 € 

   
 Eine Tageskarte für Einmalbenutzer   3,00 € 
 
 

§ 3 
Gebühr für Vorbestellungen 

 
 Die Gebühr für eine Vorbestellung beträgt 1,-- €. 
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§ 4 
Gebühr für auswärtigen Leihverkehr 

 
 Die Gebühr für auswärtigen Leihverkehr beträgt 2,50 € 
 Die Gebühr für Kopien aus dem auswärtigen Leihverkehr beträgt 2,-- €. 
 

 
§ 5 

Säumnisgebühren 
 
Bei Überschreiten der Leihfrist (3 Wochen) hat der Benutzer Säumnisgebühren in folgender 
Höhe zu zahlen: 
 
Bei Überschreiten der Leifrist  bis zu 1 Woche   1,50 € 
      bis zu 2 Wochen zuzüglich  2,50 € 
      bis zu 3 Wochen zuzüglich  2,50 €   
Bei Überschreiten der Leihfrist um mehr als 3 Wochen insgesamt            13,00 € 
 
Wenn der Benutzer nach 3wöchiger Überschreitung der Leihfrist trotz schriftlicher 
Aufforderung die entliehenen Bücher nicht zurückgibt, werden diese und die entstandenen 
Säumnisgebühren zwangsweise eingezogen. 
 
In begründeten Ausnahmefällen kann die Säumnisgebühr erlassen werden. 
 

 
§ 6 

Haftung 
 
Beschädigungen und Verluste der Medien, die eine Neuanschaffung nötig machen, müssen in 
voller Höhe ersetzt werden. 
 
Für den Verlust eines Leseausweises wird eine Erstattung in Höhe von 1,-- € gefordert. 
 

 
§ 7 

Inkrafttreten 
 
Diese Entgeldordnung tritt am 10. April 2000 in Kraft. 
 
 
 


